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UMWELTBERICHT NACH § 2 ABS. 4 UND § 2A SATZ 2 NR. 2 BAUGB MIT 
INTEGRIERTEM FACHBEITRAG 

 
2 EINLEITUNG / KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGS-

TEN ZIELE DES BAULEITPLANS 

Nach § 2 Abs. 4 S. 1 BauGB ist die Gemeinde verpflichtet, die voraussichtlichen erheblichen 
Umwelteinwirkungen in einem Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. 

Der Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag Naturschutz enthält die für die Ermittlung der 
Veränderungen in der Umwelt notwendige Beschreibung der Ausgangssituation, also des ur-
sprünglichen Ist-Zustandes. Er gibt die als erheblich eingestuften Umweltauswirkungen sowie 
den prognostizierten Soll-Zustand der Umwelt vor und beschreibt nicht zuletzt die Maßnahmen 
der Überwachung (vgl. Anlage 1 Nr. 2a bis c) und Nr. 3b). Außerdem ist er in der Abwägung 
zu berücksichtigen und muss der Begründung zugrunde gelegt werden. 

Der Fachbeitrag Naturschutz gem. §§ 9, 14 BNatSchG, § 9 LNatSchG und § 1a BauGB mit 
integriertem Fachbeitrag Artenschutz für den Geltungsbereich der 1. Änderung und Erweite-
rung des Bebauungsplanes „Eifel-Maar-Kaserne-Teilbereich Gewerbepark“ in der Stadt Ul-
men ist im vorliegenden Umweltbericht enthalten.  

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege werden für Teile eines Gemeindegebietes in Grünord-
nungsplänen (Fachbeitrag Naturschutz) dargestellt. Die Ziele der Raumordnung sind zu be-
achten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse sind zu berücksichtigen. Die Pläne sollen 
die in § 9 Absatz 3 genannten Angaben enthalten, soweit dies für die Darstellung der für die 
örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen erforderlich ist.  

Die Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung ergeben sich aus § 9 BNatSchG. Die in den 
Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des 
Baugesetzbuches zu berücksichtigen und können als Festsetzungen nach den § 9 des Bau-
gesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden. 

Gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG sind vom Verursacher eines Eingriffs zur Vorbereitung der 
Entscheidungen und Maßnahmen zur Durchführung des § 15 in einem nach Art und Umfang 
des Eingriffs angemessenen Umfang die für die Beurteilung des Eingriffs erforderlichen Anga-
ben zu machen, insbesondere über Ort, Art, Umfang und zeitlichen Ablauf des Eingriffs sowie 
die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft einschließlich Angaben zur tatsächlichen und rechtli-
chen Verfügbarkeit der für Ausgleich und Ersatz benötigten Flächen. 
 
2.1 Beschreibung der Festsetzungen des Plans 
Die Stadt Ulmen hat die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans ‚Eifel-Maar-Ka-
serne-Teilbereich Gewerbepark‘ beschlossen, um im nördlichen Teilbereich eine bisher als 
Lagerfläche genutzte Fläche dem Gewerbegebiet zuzuschlagen.  
 
Die ansässige Firma für Beregnungssysteme möchte hier eine weitere Halle errichten um die 
Betriebsabläufe zu optimieren und sich entwickeln zu können. Dies ist nur noch in diesem 
Teilbereich des ehemaligen Kaserne möglich.  
Mit dem angrenzenden Waldbesitzer wird eine sog. Haftungsverzichtserklärung geschlossen.  
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Lediglich der erste Teilbereich der Flächen ist im Stammplan als Gewerbegebiet vorgesehen. 
Die restliche Freifläche wurde vorher nicht überplant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1: Ausschnitt aus dem Ursprungsplan, Quelle VG Ulmen 

 

Abbildung 2: Erweiterungsbereich des Bebauungsplanes in rot umrandet 
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2.2 Angaben über Standort 
Das Erweiterungsgebiet des Bebauungsplans „Eifel-Maar-Kaserne-Teilbereich Gewerbepark“ 
befindet sich am nordöstlichen Rand des bestehenden Bebauungsplanes. Betroffen sind hier 
die Flurstücke Flur 49 Flurstück 16/16, 18/79,18/20, 18/21 teilweise und 18/101 teilweise. Die 
Größe des Änderungsbereiches beträgt ca. 1,45 ha, davon sind 1,03 ha nicht im bestehenden 
Bebauungsplan als Gewerbeflächen festgesetzt. 
 
Verkehrlich ist das Plangebiet über die Straße „Eifel-Maar-Park“ an den überörtlichen Verkehr 
angebunden.  

 

Abbildung 3: Luftbild, WeSt-Stadtplaner GmbH und LANIS 

 
2.3 Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben 

Der Erweiterungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 1,03 ha.  
Die Flächenbilanz stellt sich wie folgt dar: 
 

  
ha 

 
Größe Geltungsbereich der Änderung 

 
1.45 

 
Grünflächen 

 
0,28 

 
Verkehrsflächen 

 
0,02 
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3 DARSTELLUNG DER IN EINSCHLÄGIGEN FACHGESETZEN UND FACH-

PLÄNEN FESTGELEGTEN ZIELE DES UMWELTSCHUTZES, DIE FÜR 
DEN BAULEITPLAN VON BEDEUTUNG SIND, UND DER ART, WIE DIESE 
ZIELE UND DIE UMWELTBELANGE BEI DER AUFSTELLUNG DES BAU-
LEITPLANS BERÜCKSICHTIGT WURDEN 

Ziel der Umweltprüfung und somit Maßstab für deren Erforderlichkeit ist die Ermittlung der 
voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen der Planung. Das heißt, der erforderliche 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung reicht nur so weit, als durch die Planung 
überhaupt erhebliche Umweltauswirkungen zu erwarten sind, und zwar bezogen auf jeden der 
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführten Umweltbelange. 

Zur Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur vorliegenden Pla-
nung ist daher zunächst zu prüfen, für welchen der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB aufge-
listeten Umweltbelange erhebliche Auswirkungen durch das konkrete Planvorhaben zu erwar-
ten sind. 

Darüber hinaus sind auch die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
des Verfahrens gemäß § 4 (1) BauGB aufgefordert, sich im Hinblick auf Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung zu äußern (sog. Scoping). 

Der Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung zur vorliegenden Planung wurde nach 
§ 2 Abs. 4 Satz 2 BauGB unter Berücksichtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB 
aufgeführten Belange sowie den vorliegenden Sachinformationen festgelegt. Sämtliche Be-
lange sind im vorliegenden Umweltbericht und / oder in der (städtebaulichen) Begründung 
berücksichtigt und gewürdigt worden. In diesem Zusammenhang hat sich auch kein Erforder-
nis zur Erstellung und Berücksichtigung weiterer spezieller Umweltgutachten / –fachplanungen 
(z.B. zum Immissions- oder Bodenschutz) ergeben. 

Vorliegender Umweltbericht beschränkt sich deshalb auf die neu beanspruchten Flächen und 
den damit verbundenen Auswirkungen auf die Umwelt. Für den übrigen Bereich des Bebau-
ungsplans sind entsprechende Betrachtungen entbehrlich, da der bestehende Sportplatz Be-
standsschutz genießt.  
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Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung für das geplante Sondergebiet 

BauGB Umweltbelang Voraussichtliche 
erhebliche Aus-
wirkungen / Ge-
genstand der 
Umweltprüfung 

Berücksichtigung in der Umweltprü-
fung Prüfmethode und Detaillie-
rungsgrad 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) Auswirkungen auf Tiere, 
Pflanzen, Fläche, Boden, 
Wasser, Luft, Klima und 
das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die 
Landschaft und die biolo-
gische Vielfalt 

ja  schutzgutbezogene Eingriffs-/Aus-
gleichsbetrachtung auf Grundlage 
vorhandener Daten und Unterlagen 
auf der Basis eines qualifizierten 
Fachbeitrags Naturschutz und einer 
Potentialanalyse zu streng ge-
schützten Arten gemäß § 44 BNatS-
schG 

 Erfassung geschützter Tier- und 
Pflanzenarten und artenschutz-
rechtliche Überprüfung. 

 Biotoptypenkartierung. 
 Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung. 
 Empfehlungen zur Kompensation. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b) Erhaltungsziele und der 
Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete im Sinne 
des Bundesnaturschutz-
gesetzes 

nein  Europäische Schutzgebiete sind 
nicht betroffen. 

 Belang durch die Planung nicht be-
rührt. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c) umweltbezogene Auswir-
kungen auf den Men-
schen und seine Gesund-
heit sowie die Bevölke-
rung insgesamt 

nein  Die Vereinbarkeit der geplanten An-
lage einerseits und der Bewohner 
der nächstgelegenen Siedlungsbe-
reiche andererseits wird durch ent-
sprechende Festsetzungen und Ab-
stände gesichert. 
  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d) umweltbezogene Auswir-
kungen auf Kulturgüter 
und sonstige Sachgüter 

nein  Belang durch die Planung nicht be-
rührt. 

 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e) Vermeidung von Emissio-
nen sowie der sachge-
rechte Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern 

nein  Berücksichtigung gem. Nr. 7a) und 
c). 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) Nutzung erneuerbarer 
Energien sowie die spar-
same und effiziente Nut-
zung von Energie 

ja  Verein kann regenerative Energien 
nutzen 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g) Darstellungen von Land-
schaftsplänen sowie von 
sonstigen Plänen, insbe-
sondere des Wasser-, 
Abfall- und Immissions-
schutzrechts 

nein  Berücksichtigung gem. Nr. 7 a). 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h) Erhaltung der bestmögli-
chen Luftqualität in Ge-
bieten, in denen die durch 
Rechtsverordnung zur Er-
füllung von Rechtsakten 
der Europäischen Union 
festgelegten 

nein  Belang durch die Planung nicht be-
rührt. 
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Immissionsgrenzwerte 
nicht überschritten wer-
den 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) Wechselwirkungen zwi-
schen den einzelnen Be-
langen des Umweltschut-
zes nach den Buchstaben 
a bis d 

  Erforderlichenfalls im Ergebnis der 
Einzelprüfungen. 

 
3.1 NATURA 2000 (Erhaltungsziele und der Schutzzweck der NATURA 2000 - 

Gebiete gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Natura 2000 Gebiete werden von der Bebauungsplanänderung nicht tangiert. Das Plangebiet 
liegt im „Naturpark Vulkaneifel“ (NTP-7000-008). 
 
3.2 Vorbereitende Landschaftsplanung (Landschaftsplanung Verbandsge-

meinde Kaisersesch) 

Aus dem Landschaftsplan der Verbandsgemeinde können keine aktuellen Daten für die Pla-
nung abgeleitet werden. 

 
3.3 Landesbiotopkartierung RLP 
Im Planungsraum sind keine biotopkartierten Objekte vorhanden: 
 
Im Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz sind für das Plangebiet keine natur-
schutzfachlichen Restriktionen dargestellt.  
 
Das Plangebiet befindet sich im „Naturpark Vulkaneifel“ (NTP-7000-008). 
 
Auch bereits festgelegte nachhaltige Naturschutzmaßnahmen / -flächen (z.B. Ökokonto, Er-
satzzahlungsmaßnahmen) werden vom Vorhaben schließlich nicht in Anspruch genommen 
(LANIS Februar 2025). 
 
3.4 Planung vernetzter Biotopsysteme 
Die Planung vernetzter Biotopsysteme sieht den Bereich bereits als Siedlungsfläche ohne Er-
haltungs- oder Entwicklungsziel. Nur ein Streifen im Osten wird als Übrige Wälder und Forsten 
ohne Erhaltungs- oder Entwicklungsziel angezeigt. 
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Abbildung 4: Planung vernetzter Biotopsysteme, Quelle: Landesamt für Umwelt 
 
 
3.5 Geoportal-Wasser RLP 
Gewässer sind von der Planung nicht betroffen. Das Plangebiet befindet sich in keinem Was-
serschutzgebiet.  
Das Plangebiet weist eine Grundwasserneubildungsrate von 84,8 mm/a (zwischen 2003 und 
2021) laut Geoportal auf.  

 
3.6 Landesamt für Geologie und Bergbau 

Das Landesamt für Geologie und Bergbau trifft hierzu keine Angaben. 
 
3.7 Umweltatlas Rheinland-Pfalz  

Das Klima in Ulmen ist warm und gemäßigt. Der Niederschlag in Ulmen ist hoch, auch in Mo-
naten, die im Monatsvergleich eher "trocken" sind. Die Klimaklassifikation nach Köppen und 
Geiger lautet Cfb. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Ulmen liegt bei 8.9 °C 788 mm Nie-
derschlag fallen innerhalb eines Jahres. 

 
3.8 Forst 
Das Forstamt Zell wurde im Vorfeld der Planung beteiligt. Mit Schreiben vom 12.07.2024 
wurde mitgeteilt, dass im Hinblick auf zunehmende Starkregenereignisse und ihre verheeren-
den Auswirkungen bezüglich umstürzender Bäume und herabfallende Äste eine standörtlich 
bedingte Baumlänge als Sicherheitsabstand zu baulichen Anlagen eingehalten werden muss. 
Ein Sicherheitsabstand zum Wald ist zudem auch erforderlich, da die ordnungsgemäße Be-
wirtschaftung des angrenzenden Staatswaldes unbeschadet der Erweiterung des Gewerbe-
gebietes ungestört weitergehen muss. In diesem Zusammenhang ist der in der Planung nicht 
überbaute Maschinenweg Flur 49 Flurstück 27/4 für die Waldbewirtschaftung zwingenderfor-
derlich und freizuhalten. 
Da bei der vorliegenden Bauleitplanung der Abstand zum Staatswald 15-25 m beträgt, sind 
weitergehende Fachgutachten durch Forst-/Baumsachverständige zur Baumstabilität 
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erforderlich, sofern dies nach Einschätzung der Bauaufsichtsbehörde notwendig erscheint, 
über entsprechende Fachbüros anzufragen. 
Das Forstamt stimmt der Erweiterung des Gewerbegebietes und der Bebauungsplanänderung 
nur unter der Bedingung zu, dass der Bauherr der Lagerhalle vor Baubeginn mit Landesforsten 
eine Haftungsverzichtserklärung unterzeichnet. Es sollen keine weiteren Waldflächen mehr 
gerodet werden. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird zu den Vorgaben übergeordneter Planungs-
eben – hier Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kaisersesch auf den städte-
baulichen Teil der Begründung verwiesen. 

 
4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER ERHEBLICHEN UMWELTAUS-

WIRKUNGEN 

4.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale 

Das Plangebiet gehört zum Landschaftstyp „Uessbachbergland“ in der Großlandschaft Ostei-
fel. In Lanis wird dieser wie folgt beschrieben: „Den Kern der Landschaftseinheit bildet der 
obere Ueßbach mit seinen breit aufgefächerten Quellbächen, die die Hochfläche in mehrere 
Höhenzüge und Mulden gliedern. Vulkanische Bildungen verleihen der Landschaft ein charak-
teristisches Relief. Dazu gehören z.B. mehrere Lava- und Basaltkegel, das Ulmener Maar (an 
der Grenze zum Müllenbacher Riedelland), der Jungfernweiher und der Moosbrucherweiher 
als vermoortes Trockenmaar. Lavavorkommen werden am Kreuzberg abgebaut. 

Aufgrund der Reliefenergie sind die Talhänge und Vulkankuppen traditionell bewaldet, wobei 
sich durch die Aufforstung ehemaliger Heiden heute die Wald-Offenland- Verteilung zu Guns-
ten von Nadelforsten verschoben hat. Vereinzelt erfolgte auch eine natürliche Wiederbewal-
dung der Heiden nach Aufgabe der Nutzung. 

Im übrigen Teil des Ueßbachberglandes beherrschen landwirtschaftlich genutzte Flächen mit 
Acker und Grünland das Bild. Reste alter Ackerterrassen sind in ortsnahen Lagen noch teil-
weise vorhanden. Magergrünland und Heiden sind meist durch Melioration oder Aufforstung 
verdrängt, wohingegen Feucht- und Nasswiesen in Talmulden sowie Verlandungs- und 
Sumpfvegetation vor allem am Jungfernweiher noch größerflächig verbreitet sind. Der Jung-
fernweiher war bereits im 19. Jahrhundert trockengefallen, stark versumpft und sukzessive für 
Grünlandbewirtschaftung nutzbar gemacht worden. Erst Mitte des letzten Jahrhunderts wurde 
er wieder eingestaut. Im Kernbereich des Trockenmaares Moosbrucherweiher hat hingegen 
in Folge der Nutzungsaufgabe Verbuschung und Bewaldung eingesetzt. 

Das historische Siedlungsbild ist durch kleine Haufendörfer und Weiler geprägt. Dieser Sied-
lungscharakter ist in den meisten Ortschaften noch erhalten. Ulmen hat sich als zentraler Ort 
des Raumes städtisch entwickelt. 

Der Raum hat einige historisch bedeutsame Objekte aufzuweisen, die das Landschaftsbild 
bereichern, wie die Burgruine Ulmen, Ringwallanlagen, das Hofgut in Ueß und einzelne Müh-
len..„ 

 
4.1.1 Biotoptypen, Flora und Fauna 
 
Im Februar 2025 fand wurde eine Biotoptypenkartierung nach der „Biotopkartieranleitung für 
Rheinland-Pfalz“ durchgeführt. Dies konnte auf Grund der starken Vorbelastung der Fläche 
auch im Winter stattfinden. Die Biotoptypen sind in der Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. dargestellt. Hier werden jedoch nur die Bereiche dargestellt die nicht be-
reits im bestehenden Bebauungsplan als Gewerbegebiet festgesetzt waren. 
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Die kartierten Biotoptypen werden nach Bierhals et al. (2004) im Hinblick auf den Arten- und 
Biotopschutz unter Beurteilung ihrer Naturnähe, Seltenheit und ihrer Lebensraumeignung für 
Tier- und Pflanzenarten in fünf Wertstufen eingeteilt:  

 Wertstufe I (von geringer Bedeutung): Intensiv genutzte und artenarme Biotope 
(z.B. artenarme, mit Herbiziden behandelte Ackerflächen, Grünanlagen, bebaute Be-
reiche). 

 Wertstufe II (von allgemeiner bis geringer Bedeutung): Stark anthropogen ge-
prägte Biotope, die noch eine gewisse Bedeutung als Lebensraum für wildlebende 
Tier- und Pflanzenarten aufweisen (z.B. intensive genutztes Dauergrünland). 

 Wertstufe III (von allgemeiner Bedeutung): stärker durch Land- oder Forstwirt-
schaft geprägte Biotope, extensiv genutzte Biotope auf anthropogen stark veränder-
ten Standorten oder junge Sukzessionsstadien. 

 Wertstufe IV (von besonderer bis allgemeiner Bedeutung): Struktur- und artenär-
mere Ausprägungen von Biotoptypen der Wertstufe V, mäßig artenreiches Dauer-
grünland oder standorttypische Gehölzbiotope des Offenlandes. 

 Wertstufe V (von besonderer Bedeutung): Gute Ausprägungen der meisten natur-
nahen oder halbnatürlichen Biotoptypen, v.a. FFH-Lebensraumtypen und/oder ge-
setzlich geschützte Biotoptypen, vielfach auch Lebensraum gefährdeter Arten. 

 
Die Planfläche ist zum Großteil der Wertstufe I-II zuzuordnen. Die Waldbereich jedoch der 
Wertstufe IV-V, dieser wird jedoch erhalten.  
 
Gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestand-
teile des Naturhaushaltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu 
schützen. Ihre Lebensräume und sonstigen Lebensbedingungen sind zu schützen, zu pflegen 
und zu entwickeln.  
Das bereits bestehende Lagergelände stellt eine Vorbelastung des Plangebietes dar. Das 
Plangebiet ist erheblich verdichtet.  
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Abbildung 5: Biotoptypenplan der nicht im bestehenden Bebauungsplan berücksichtigten Bereiche 
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4.1.2 Fläche / Boden  
Aus geologischer Sicht liegt das Plangebiet lt. Geologischer Übersichtskarte von Rheinland-
Pfalz in folgender Schicht: 
 

Tabelle 1: Geologische Schichten.1 
  Schicht 1 

Stratigraphie 
  

Devon, Unterdevon, 
Unterems in grauer klastischer Fazies 
(Ulmen- bis Vallendar-Unterstufe, ohne Klerf-Schichten) 

Petrographie Wechsellagerung aus Ton-, Silt- und Sandstein 
 
Die Böden im Plangebiet liegen lt. Geologische Übersichtskarte (BFD5L und BFD200) von 
Rheinland-Pfalz1 in der Bodengroßlandschaft der Ton- und Schluffschiefer mit wechselnden 
Anteilen an Grauwacke, Kalkstein, Sandstein und Quarzit, z.T. wechselnd mit Lösslehm. Das 
sind Braunerden und Regosole aus Tonschiefer (Devon). 
Das Plangebiet liegt auf einem Standort mit ausgeglichenem Wasserhaushalt; Standorte mit 
mittlerem Wasserspeicherungsvermögen mit schlechtem bis mittleren natürlichen Basenhaus-
halt. Das Nitratrückhaltevermögen wird als mittel angegeben.  
 
4.1.3 Wasser 
Der Geltungsbereich befindet sich in der Grundwasserlandschaft Devonische Schiefer und 
Grauwacken (Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten Rheinland-Pfalz, 
Geoexplorer). Die Grundwasserneubildungsrate im Plangebiet beträgt ca. 84,8 mm/a  zwi-
schen 2003 und 2021 und die Grundwasserüberdeckung im Gebiet ist als mittel einzustufen.  
Die Flächen des Geltungsbereiches liegen innerhalb des Oberflächenwasserkörper-Einzugs-
gebietes „Oberer Ueßbach“, welches in einem mäßigen ökologischen Zustand und at risk ist. 
Das Plangebiet liegt im Grundwasserkörper-Einzugsgebiet „Alf“, welches in einem guten che-
mischen und mengenmäßigen Zustand ist. Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine 
Gewässer. Der nächste kleinere Bach entspringt ca. 80 m nördlich der Planung. 
Ansonsten befinden sich im näheren Umkreis des Plangebietes keine Wasserschutzgebiete 
oder Heilquellen. 
Durch die landwirtschaftliche Nutzung der Fläche ist eine Vorbelastung durch Grünlandnut-
zung mit Eintrag von Düngemitteln und Pestiziden anzunehmen. 
 
Die Sturzflutkarte Rheinland-Pfalz zeigt, dass bei einem extremen Starkregenereignis für das 
Plangebiet eher keine Gefahren drohen. 
Nachfolgend ist ein Auszug aus der Sturzflutkarte Rheinland-Pfalz abgebildet. 
 

 
1 Online-Karte Landesamt für Geologie und Bergbau (http://mapclient.lgb-rlp.de//?app=lgb&view_id=4) 
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Abbildung 7: Sturzflut bei extremen Starkregenereignis mit einer Regenmenge von ca. 124 – 
136 mm in 4 Stunden, Quelle Luftbild: Geobasisdaten der Vermessungs- und Katasterverwal-
tung Rheinland-Pfalz (https://lvermgeo.rlp.de/geodaten-geoshop/open-data), Quelle Sturzflut-
karte: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität (https://wasserportal.rlp-um-
welt.de/auskunftssysteme/sturzflutgefahrenkarten/sturzflutkarte).   
 
Durch die geänderte Nutzung ist das Entstehen von erhöhtem Oberflächenabfluss und insbe-
sondere die Ausbildung von Erosionsrinnen nicht ganz auszuschließen. Ebenso kann eine 
Veränderung des Infiltrationsverhaltens nicht ausgeschlossen werden.  
Die Rückhaltung des Oberflächenwassers soll, in das vorhandene System erfolgen. 
 
4.1.4 Luft / Klima 

Das Klima in Ulmen wird als warm und gemäßigt klassifiziert. Ulmen hat während des Jahres 
eine erhebliche Menge an Niederschlägen zu verzeichnen. Das gilt auch für den trockensten 
Monat. Die Klassifikation des Klimas lautet Cfb entsprechend den Klima-Klassen nach Köp-
pen-Geiger. Die Jahresdurchschnittstemperatur in Ulmen liegt bei 8,9 °C. Jährlich fallen etwa 
788 mm Niederschlag.  

Geländeklimatisch stellen sich das Erweiterungsgebiet als Teil des Siedlungsgebietes dar. Es 
sind keine in Lanis dargestellten Luftaustauschbahnen oder klimatische Wirkräume betroffen. 
Der klimatischen Ausgleichsfunktion der Kaltluftproduktionsfläche wird daher eine geringe Be-
deutung zugeordnet. 

 
4.1.5 Landschaft und die biologische Vielfalt 
 
Die Planfläche liegt unmittelbar östlich angrenzend der Stadt Ulmen. Großräumig gehört das 
Plangebiet zum Landschaftsraum „Uessbachbergland“. 
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Im Plangebiet wird bereits heute als Lagerfläche genutzt. Auf Grund seiner Lage ist es nur 
vom bestehenden Gewerbegebiet aus einsehbar, mit Fernwirkung jedoch nicht einsehbar. 

 
4.1.6 Vorbelastungen 

Im Planungsraum und seiner näheren Umgebung sind laut Erstbewertung und Bestandsauf-
nahme folgende Vorbelastungen vorhanden: 
 

Landschaftsbild /Erholungseignung  

 Bestehende Lagernutzung 
 

Arten- und Biotoppotential  

 Lage angrenzend zur bestehendem Gewerbegebiet  
 Bestehende Lagernutzung mit Befahren durch schwere Maschinen 

 
Boden  

 Bodenverdichtungen und -versieglungen  
 Bestehende Lagernutzung mit Befahren durch schwere Maschinen 

 
Wasserhaushalt  

 Veränderung des Bodenporenvolumens durch Verdichtungen (regelmäßiges Befahren 
der Fläche mit schweren Maschinen)  

 
Lokalklima  

  - 

 
4.2 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne 

des Bundesnaturschutzgesetzes 

Das Plangebiet liegt im „Naturpark Vulkaneifel“ (NTP-7000-008). 

 
4.3 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt 

Nach derzeitigem Planungsstand sind keine wesentlichen Auswirkungen für die angrenzenden 
Nachbarnutzungen zu erwarten.  

Die gegenwärtige Naherholungsfunktion ist aufgrund der gewerblichen Nutzung von geringer 
bis mittlerer Bedeutung. 

Bewertung:  
gering – mittel 
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4.4 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

Im angegebenen Planungsbereich sind keine Fundstellen zu erwarten. Die Anzeige-, Erhal-
tungs- und Ablieferungspflicht (§16-21 DSchG RLP) ist zu beachten, beziehungsweise der 
Vorhabenträger ist hierauf hinzuweisen 

Bewertung:  
gering 
 
4.5 Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen 

und Abwässern 
Die Abfälle, die beim laufenden Betrieb anfallen, sind dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger anzudienen.  
 
4.6 Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung 

von Energie 

Die Planung soll die Nutzung erneuerbarer Energien grundsätzlich ermöglichen.  
 
4.7 Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 

Aus der Landschaftsplanung können keine aktuellen Daten herangezogen werden. 

 
4.8 Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union 
festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden 

Aufgrund der Größe der Erweiterung und der vorhandenen Vorbelastungen sind Auswirkun-
gen auf das Klima nicht zu erwarten. Relevante Immissionsvorbelastungen der Lufthygiene 
(z.B. durch Anlieferverkehr) sind ebenso lokal nicht festzustellen. 

 
4.9 Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 

Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind mit Umsetzung der Planung möglich, es 
ist aber derzeit davon auszugehen, dass sie nicht wesentlich über die zu beschreibenden Wir-
kungen der einzelnen Schutzgüter hinausgehen. Eine gesonderte Ermittlung und Bewertung 
von Wechselwirkungen erfolgt daher nur, falls sich im Einzelfall Anhaltspunkte für eine erheb-
lich über die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter hinausgehende Betroffenheit erge-
ben 

Wechselwirkungen bzw. Sekundärwirkungen mit anderen Planungen, Nutzungen oder Funk-
tionen sind nicht bekannt und aufgrund der ausgewerteten Fachplanungen nicht zu erwarten. 
Auch im Umfeld des Vorhabens sind maßnahmenbedingt keine weiteren Auswirkungen zu 
erwarten.  

 
4.10 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan 

zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten 
sind 

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorha-
ben für schwere Unfälle oder Katastrophen sind nicht zu erwarten. 
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4.11 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei 

Nichtdurchführung der Planung 

Bei Nichtdurchführung der Planung (‚Status-Quo-Prognose’ / Berücksichtigung der ‚Nullvari-
ante’) würde weiterhin eine Lagernutzung zu erwarten sein. 

 
4.12 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der 

Planung 

Durch die Planung soll das bestehende Gewerbegebiet entsprechend den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans erweitert werden Die ansässige Firma möchte sich in diesen Bereich 
entwickeln.  
 
In diesem Kapitel werden die durch das Planvorhaben potenziell entstehenden Auswirkungen 
auf die Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser, Flora und Fauna, Klima und Luft, Landschafts-
bild, Mensch und Erholung, Kultur und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen beschrieben 
und die Beeinträchtigung ermittelt und bewertet sowie nötige Vermeidungsmaßnahmen auf-
gezeigt. Es besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Vermeidung von Beeinträchtigungen (§1a 
(3) BauGB und §15 (1) BNatSchG). Diese steht grundsätzlich an erster Stelle der naturschutz-
fachlichen Belange. Daher sind für die Ebene der Ergänzungssatzung Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen zur Gewährleistung einer umweltverträglichen Planung umzusetzen. 
 
Bei den Auswirkungen wird in baubedingte, anlagenbedingte und betriebsbedingte Auswirkun-
gen unterschieden. Baubedingte Auswirkungen beziehen sich auf zeitlich begrenzte Auswir-
kungen während der Bauphase (Vorausgesetzt wird eine ordnungsgemäße Baustelleneinrich-
tung). Anlagenbedingte Auswirkungen beinhalten die Auswirkung des Baukörpers an sich und 
die Betriebsbedingten Wirkungen sind jene, die durch den Betrieb der Anlage entstehen.  
 
Es wird geprüft, inwieweit die baubedingten, anlagebedingten und betriebsbedingten Auswir-
kungen unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen zu erheblichen 
Eingriffen in Natur und Landschaft führen. Ein Eingriff ist gemäß § 14 (1) BNatSchG wie folgt 
definiert „Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Boden-
schicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ So-
bald unter Verknüpfung der Bedeutung (Leistungsfähigkeit) und Empfindlichkeit der betroffe-
nen Flächen, Elemente, Biotoptypen oder Funktionen mit den entstehenden baugebietsbe-
dingten Auswirkungen eine mittlere, hohe oder sehr hohe Beeinträchtigungswirkung für den 
Naturhaushalt oder das Landschaftsbild entsteht, ist die Schwelle der Erheblichkeit erreicht.  
 
4.12.1 Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen 
 
In diesem Kapitel wird geprüft, inwieweit die anlage-, bau- und betriebsbedingten Auswirkun-
gen unter Berücksichtigung der aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen zu erheblichen Ein-
griffen in Natur und Landschaft führen. 
 
Ein Eingriff ist gemäß § 14 (1)BNatSchG wie folgt definiert „Eingriffe in Natur und Landschaft 
im Sinne dieses Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen 
oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 
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Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 
Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.“ Sobald unter Verknüpfung der Bedeutung 
(Leistungsfähigkeit) und Empfindlichkeit der betroffenen Flächen, Elemente, Biotoptypen oder 
Funktionen mit den entstehenden baubedingten Auswirkungen eine mittlere, hohe oder sehr 
hohe Beeinträchtigungswirkung für den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild entsteht, ist 
die Schwelle der Erheblichkeit erreicht. 
 

Schutzgüter Flora und Fauna 

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Störung und Vertreibung von Tieren durch Lärm, Erschütterungen, stoffliche Emissionen 
(Staub- und Abgasemissionen) und optische Störungen sowie Zerstörung der Vegetation und 
Verlust potenzieller Habitatstrukturen durch die Bebauung 
 
Im Rahmen der Planung sind weitestgehend Biotopstrukturen mit geringer bis mittlerer Bedeu-
tung betroffen. Das Gebiet ist bereits heute als Lagerplatz genutzt und wird regelmäßig mit 
schweren Maschinen befahren. Es gibt keine Bäume und Sträucher die Tieren als Nistplätze 
dienen könnten, außer in den randlichen Waldbereichen die erhalten werden. Angrenzend be-
findet sich ein großes Gewerbegebiet.  Daher ist die Veränderung des Biotops, vor allem hin-
sichtlich der Flächengröße und der bereits bestehenden anthropogenen Nutzung, nicht als 
erhebliche Beeinträchtigung in Bezug auf das Arten- und Biotoppotenzial zu werten. Für ver-
schiedene Arten liegt eine bedingte Eignung als Nahrungshabitat vor, von einer Funktion als 
faunistische Ruhe- und Fortpflanzungsstätte ist, hinsichtlich mangelnder Habitateignung außer 
in den zu erhaltenden Bereichen nicht auszugehen. Bei den Arten, die an die anthropogene 
Umgebung angepasst sind, kommt es nur zu baubedingten Störungen in angrenzenden Be-
reichen, die man über Vermeidungsmaßnahmen wie Bauzeitenfenster minimieren kann. Die 
Planumsetzung führt somit nicht zur Zerstörung oder erheblichen Beeinträchtigung lokaler Po-
pulationen besonders und/oder streng geschützter Arten. Tierarten, die nicht unter den euro-
parechtlichen Schutz nach § 44 BNatSchG fallen, sind ebenfalls nicht erheblich betroffen. Da 
es sich um eine kleinflächige Planung handelt und die Bebauung unmittelbar an bereits be-
baute Flächen stattfindet, entsteht keine Lebensraumzerschneidung und der kleinflächige Ver-
lust eher schlechter Nahrungsräume ist vor dem Hintergrund der unmittelbar angrenzenden 
Flächen mit ähnlicher oder besserer Lebensraumeignung weniger erheblich. Vorsorglich soll-
ten zur Vermeidung von Störungen verschiedener Säugetier- und Vogelarten in den angren-
zenden Flächen während der Bauphase einzelne Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt 
werden.  
 

V1: Baubeginn im Winterhalbjahr (bis Ende Februar => vor Beginn der Brutzeit) 
 
V2: Zügige Umsetzung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen 
 

Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten durch nächtliche Beleuchtung 
Durch eine nächtliche Beleuchtung können Fledermäuse und nachtaktive Vögel beim Jagen 
und damit beim Nahrungserwerb gestört werden. Auf Nachtbaustellen sollte zum Schutz von 
Fledermäusen und Nachtvögel deshalb verzichtet werden. 

 
V3: Verzicht auf Nachtbaustellen und nächtlicher Beleuchtung.  
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Anlagebedingte Auswirkungen: 

Verlust/Veränderung von Habitaten für Tiere und Pflanzen durch die Flächenversiegelung/-
überbauung, Silhouetteneffekt 
 
Durch die Überdeckung des Bodens durch die Bebauung kommt es zu einer Flächenversie-
gelung, durch die eine Fläche mit geringer bis mittlerer Wertigkeit mit Vorbelastung durch Ver-
dichtung (siehe Kapitel 6.2) verloren geht. Daher ist der Konflikt als niedrig einzustufen. 
 
Der Konflikt der Sichtbarkeit ist ebenso als niedrig einzustufen, da angrenzende Flächen be-
reits teilweise bebaut sind und davon ausgegangen werden kann, dass Tiere, die in diesem 
Bereich leben, an anthropogene Bebauung gewöhnt sind und daher von der Planung keine 
höhere Störwirkung ausgeht. 
 
Zerschneidung von Lebensräumen, Barrierewirkung 
 
Da bereits Vorbelastungen durch Bebauung bestehen und umliegend genügend Ausweichflä-
chen vorliegen, kommt es zu keiner weiteren Zerschneidung von Lebensräumen oder Barrie-
rewirkung. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Da das Gebiet bereits teilweise bebaut ist, ist davon aus zu gehen, dass bereits heute Lärm 
und Bewegungsunruhe besteht und dadurch die Tiere, in diesem Bereich leben an solche 
gewöhnt sind. 
 
Beeinträchtigung von Nahrungshabitaten durch nächtliche Beleuchtung 
Durch eine nächtliche Beleuchtung können Fledermäuse und nachtaktive Vögel beim Jagen 
und damit beim Nahrungserwerb gestört werden. Daher sollte zum Schutz von Fledermäusen 
und Nachtvögel auf Beleuchtung in Richtung des Waldes verzichtet werden. 

 
V4: Verzicht auf nächtlicher Beleuchtung in Richtung Wald.  

 
 
Gesamtbewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Flora und Fauna: 

Von Versiegelung und Überdeckung betroffene Vegetationsstandorte weisen keinen wertvol-
len Bewuchs auf, weshalb das Konfliktpotenzial diesbezüglich als gering zu bewerten ist. Unter 
der Voraussetzung, dass die Baumaßnahmen außerhalb der Brutsaison (V1) beginnen sowie 
die Baumaßnahmen zügig und ohne längere Unterbrechungen durchgeführt werden (V2) er-
folgt, sind keine erheblichen und langfristigen Beeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen 
zu erwarten 
 
Auf eine nächtliche Beleuchtung sowie Nachtbaustellen muss zum Schutz nachtaktiver Tiere 
soweit möglich verzichtet werden (V3). Nach dem Bau sollte auf nächtlicher Beleuchtung in 
Richtung Wald verzichtet werden (V4). 
 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Flora und Fauna kön-
nen bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  
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Schutzgüter Boden und Fläche  

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Verringerung der Bodenfunktionen durch Bodenverdichtungen, Versiegelungen sowie Boden-
bewegungen und Umlagerungen  
Durch das Planvorhaben sind während der Bauphase Eingriffe in den Boden notwendig. Es 
müssen Rohre und Leitungen verlegt, Baugruben ausgehoben und Fundamente gegossen  
werden und der Boden dementsprechend bewegt und umgelagert werden. Zudem wird durch 
Baufahrzeuge eine Verdichtung des Bodens hervorgerufen.  
 
Diese Eingriffe verursachen eine Veränderung bzw. Zerstörung des Bodengefüges und führen 
somit zur Veränderung der Bodeneigenschaften. Funktionen wie die Versickerung bzw. Ver-
dunstung von Wasser und das Filter-, Puffer- und Transformationsvermögen und die Durch-
wurzelbarkeit des Bodens werden gestört.  
 
Es kommt es zu einer Versiegelung und damit kompletten Verlusts der Bodenfunktionen von 
80% der Fläche (GRZ 0,8).  
 
Um die Auswirkungen auf die Bodenfunktionen zu mindern, sollten folgende Vermeidungs-
maßnahmen angewandt werden: 

 
V5: Beschränkung der baubedingten Flächenbeanspruchung auf ein Minimum. 
 
V6: Vermeidung von größeren Erdmassenbewegungen sowie von Veränderungen der 

Oberflächenformen. 
 
V7: Vermeidung von Bauarbeiten bei anhaltender Bodennässe 

 

Verlust von belebtem, biotisch aktivem Oberboden 
Durch die Bauarbeiten geht bei Unterlassung geeigneter Schutzmaßnahmen, belebter und 
biotisch aktiver Oberboden verloren. Diese Beeinträchtigung wird bei Beachtung der Durch-
führung von Erd- und Bodenarbeiten nach DIN 18300 und DIN 18915 vermieden. (Oberboden 
ist von allen beanspruchten Flächen separat abzutragen, zwischenzulagern und in spätere 
Vegetationsflächen einzubauen. Auf Flächen, die begrünt werden, ist eine Bodenlockerung 
durchzuführen. 
 

Anlagebedingte und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Verlust von Bodenfunktionen durch Flächenversiegelung  
Flächenversiegelungen führen lokal zu einem vollständigen Verlust der Bodenfunktionen. 
Funktionen wie die Versickerung bzw. Verdunstung von Wasser sowie das Filter-, Puffer- und 
Transformationsvermögen des Bodens werden dabei nachhaltig gestört.  

 
V8: Freihaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen von Bebauung 
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Gesamtbewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Fläche: 

Vom Planvorhaben betroffene Böden weisen eine mittlere Wertigkeit und Empfindlichkeit auf. 
Sie sind stark durch Verdichtung vorbelastet. Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß-
nahmen V5-V8 und der relativ geringen Fläche, die neu versiegelt wird, sind die Bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen auf den Boden und Fläche als mittel zu bewerten. Je-
doch ist Versiegelung immer als erheblich anzusehen und muss kompensiert werden. 
 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden und Fläche 
können bei Beachtung der Vermeidungsmaßnahmen minimiert werden. Trotzdem ist 
eine Versiegelung immer als erheblich anzusehen und muss somit ausgeglichen wer-
den. 
 

Schutzgut Wasser 

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Belastung des Grundwassers durch Austritt von wassergefährdenden Stoffen 
Während der Bauarbeiten kann es aufgrund von Leckagen an Baufahrzeugen oder Bauunfäl-
len zum Austritt von Boden- und wassergefährdenden Stoffen kommen. Daher ist auf einen 
ordnungsgemäßen Umgang mit wassergefährdeten Stoffen zu achten. 
 

V9: Ordnungsgemäßer Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: Während der 
Durchführung der Bauarbeiten ist darauf zu achten, dass keine wassergefährden-
den Stoffe (Öle, Treibstoffe, Fette etc.) in den Boden oder in das Grundwasser 
gelangen. 

 
V10: Sorgfältige Entsorgung von Restbaustoffen. 

 
Anlagebedingte und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Erhöhter Oberflächenabfluss 
Die anlagenbedingte Flächenversiegelung bewirkt eine Erhöhung des Oberflächenabflusses. 
Das anfallende Niederschlagswasser ist auf den einzelnen Grundstücken zurückzuhalten und 
zu versickern. 
Dazu sind primär Rasenflächen u. a. als flache Mulden anzulegen, in die das Regenwasser 
geleitet wird und durch die belebte Bodenzone versickern kann. Ist dies nicht möglich (z. B. 
wegen fehlender Flächen oder weitgehend undurchlässiger Bodenschichten), kann die Versi-
ckerung des Dachwassers über Rigolen, kiesgefüllte Gräben und Gruben sichergestellt wer-
den. 
Ist eine vollständige Versickerung nachweislich nicht möglich, sollen die o. g. Systeme einen 
Überlauf erhalten, über den überschüssiges Niederschlagswasser auf angrenzende Flächen 
zu leiten ist, wo es breitflächig abfließen und versickern kann. Sind solche Flächen auf oder 
am Grundstück nicht vorhanden, ist das überschüssige Wasser in die öffentliche Abwasser-
anlage (Rinnen oder Gräben) zu übergeben. 
Die Auswirkungen auf den Oberflächenabfluss beziehungsweise auf das Grundwasser sind 
also gering. 
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Verunreinigung von Grundwasser durch stoffliche Emissionen 
Aufgrund der geplanten Nutzung sind keine betriebsbedingten Emissionen zu erwarten, die zu 
einer Schadstoffbelastung der Böden oder des Grundwassers führen können. Beeinträchti-
gungen des Bodens und des Wasserhaushaltes werden somit ausgeschlossen. 
 
Gesamtbewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser: 

Im Hinblick auf die Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist zwischen den Bereichen 
Grundwasser und Oberflächenwasser zu differenzieren. Das Plangebiet liegt in keinem Was-
serschutzgebiet. Mit Verunreinigungen des Wassers ist durch die Planung nicht zu rechnen. 
Oberflächengewässer sind im Gebiet der Planung nicht vorhanden. Die intensive Nutzung des 
Standortes hat, wie schon zum Schutzgut Boden ausgeführt, auch hier zu Beeinträchtigungen 
des Schutzgutes durch Bodenverdichtung geführt. Durch die vorliegende Planung wird nun-
mehr eine dauerhafte Versiegelung erfolgen, jedoch auf vergleichsweise kleiner Fläche.  
 
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V9-V10 sind die Bau-, anlage- und be-
triebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser als gering zu bewerten. 
 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen das Schutzgut Wasser können bei Be-
achtung der Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden. 
 

Schutzgut Klima und Luft 

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Lokale Beeinträchtigungen der Luftqualität durch Staub- und Abgasemissionen  
Abgase durch Baustellenfahrzeuge und Staubentwicklung während der Bauarbeiten sind 
kaum zu vermeiden, beschränken sich aber auf die Bauzeit und sind somit als kurzfristig und 
nicht erheblich anzusehen. 
 

Anlagebedingte und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Verlust von wichtigen Klimafunktionen/Veränderung des örtlichen Kleinklimas  
Gebäude und Flächenversiegelung können grundsätzlich Auswirkungen auf das Lokalklima 
haben. Es kann zur Reduzierung von Windgeschwindigkeiten, Unterbrechung von Kaltluftströ-
men, Änderung lokaler Windsysteme, Trockenheit und Erhöhung der Lufttemperatur kommen. 
Die versiegelte Fläche hat jedoch keinen bedeutsamen Einfluss auf das Lokalklima und die 
Kaltluftproduktion angrenzender Siedlungsbereiche. Zudem liegt die Planfläche in keinem für 
das Lokalklima bedeutsamen Quell-, Abfluss- oder Zielgebiet für lokalklimatische Prozesse.  
 

Gesamtbewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Klima und Luft: 

Die beanspruchten Flächen liegen in keinem für das Lokalklima bedeutsamen Quell-, Abfluss- 
oder Zielgebiet für lokalklimatische Prozesse und großräumige klimarelevante Auswirkungen 
sind durch die oben aufgeführten mikroklimatischen Veränderungen nicht zu erwarten.  
 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Schutzgüter Klima und Luft können 
ausgeschlossen werden. 
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Schutzgut Landschaftsbild, Mensch und Erholung 

 
Baubedingte Auswirkungen: 

Lokale Beeinträchtigungen durch Lärm, stoffliche Emissionen (Staub- und Abgasemissionen) 
und Verschmutzung der Wege 
Während der Bauzeit sind lokale Beeinträchtigungen durch Lärm, Staub und Abgase möglich. 
Zudem kann es aufgrund der Bauarbeiten zur Verschmutzung der Wege kommen. Diese Stö-
rungen sind kaum zu vermeiden, beschränken sich aber lediglich auf die Bauzeit und sind als 
nicht erheblich anzusehen. 
 

Anlagebedingte und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Störung des Landschaftsbildes durch weitere anthropogene Überprägung 
Die Planfläche grenzt unmittelbar an das bestehende Gewerbegebiet an und wird bereits 
heute als eingezäunte  Lagerfläche des Gewerbegebietes genutzt. Es ist daher keine geeig-
nete Flächen zur Naherholung. Da die Planfläche zudem kleinräumig ist, ist somit mit keiner 
großen Störwirkung zu rechnen. Zudem ist es nur vom Gewerbegebiet aus einsehbar. 
 
Gesamtbewertung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild, Mensch und 
Erholung: 
 
Durch die bereits bestehende Vorbelastung und die Lage in direkten Zusammenhang mit der 
bereits bestehenden Bebauung mit keinen schwerwiegenden Beeinträchtigungen zu rechnen.  
 
Insgesamt werden die Beeinträchtigungen auf die Schutzgüter Landschaftsbild und Er-
holung unter Einbeziehung der Vorbelastung als gering bewertet. 
 

Schutzgut Kultur und Sachgüter 

 
Bau-, Anlagen- und Betriebsbedingte Auswirkungen: 

Verlust bzw. Technische Überprägung von schützenswerten Kultur-, Bau- und Bodendenkmä-
lern  
Im Wirkraum der Planung befinden sich keine schützenswerten Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mäler.  
 

V11: Baustopp beim Auftreten Archäologischer Funde und Benachrichtigung der unte-
ren Denkmalschutzbehörde 

 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen des Schutzgutes Kultur- und Sachgü-
ter können ausgeschlossen werden. 
 

Wechselwirkungen 
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Zwischen den Schutzgütern bestehen teilweise enge Wechselbeziehungen. Wird ein Schutz-
gut nachhaltig oder erheblich beeinträchtigt, so kann das geplante Vorhaben Auswirkungen 
auf andere Schutzgüter hervorrufen. Bei der Ermittlung der Beeinträchtigungen der einzelnen 
Schutzgüter wurden auftretende Wechselwirkungen berücksichtigt. 
 
Erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen der Schutzgüter durch Wechselwirkun-
gen entstehen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. 
 

Schutzgut 

Vermeidung von 
Emissionen sowie 
der sachgerechte 
Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern 

Veränderungen, die sich für die einzelnen 
Schutzgüter ergeben 

Auswirkungen 

Auswirkungen während 
der Bauphase der geplan-
ten Vorhaben 

 Aufgrund der gegebenen Abstände zu immissionsemp-
findlichen Nutzungen und der bestehenden Nutzung 
des Plangebietes ist nicht mit Beeinträchtigungen der 
Anwohner zu rechnen. 

 

 gering 

Auswirkungen während 
der Betriebsphase der ge-
planten Vorhaben 

 Abfälle sind entsprechend den hierfür erlassenen Ge-
setzen und weitergehenden Vorschriften zu behandeln. 

 Niederschlagswasserbewirtschaftung im Plangebiet 
 

 gering 

 
 
4.13 Flächenbilanzierung 

 

Verbleibende Auswirkungen auf einzelne Schutzgüter sind trotz Vorsorgemaßnahmen unver-
meidbar. Vor allem die Flächenversiegelung muss hinsichtlich des vollständigen Verlustes der 
Bodenfunktion und der Vegetation sowie den negativen Auswirkungen auf den Wasserhaus-
halt kompensatorisch berücksichtigt werden. 
 

Aus §1a Abs.3 BauGB ergibt sich die Notwendigkeit zur Kompensation von Eingriffen in Natur 
und Landschaft. Darin wird bestimmt, dass eine Vermeidung sowie der Ausgleich voraussicht-
lich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes (Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, und das Wir-
kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt) in den Abwä-
gungsprozess des Bebauungsplanverfahrens einzubeziehen ist. Im §15 BNatSchG wird in 
Abs. 2, Satz 2 zusätzlich Ausgleich und Ersatz wie folgt definiert: „Ausgeglichen ist eine Be-
einträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleich-
artiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederher-
gestellt oder neugestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beein-
trächtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger 
Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist.“ Das Bau-
gesetzbuch trifft im Gegensatz zum BNatSchG jedoch keine Unterscheidung in Ausgleich und 
Ersatz. 
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Der landschaftsökologische Kompensationsbedarf eines Eingriffs leitet sich aus dem Umfang 
des Eingriffs sowie anrechenbarer Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ab. In 
Rheinland-Pfalz wird der Kompensationsbedarf in der Regel anhand des „Praxisleitfaden zur 
Ermittlung des Kompensationsbedarfes in Rheinland-Pfalz“ von Mai 2021 ermittelt. Dieser 
baut auf ein standardisiertes Bewertungsverfahren bei dem sowohl die schwere der Beein-
trächtigung als auch der Wert der einzelnen Biotope vor und nach dem Eingriff mit einbezogen 
werden.  

 

Im vorliegenden Fall besteht ein Kompensationsbedarf betreffend folgenden erheblichen Be-
einträchtigungen (eB) und erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere (eBS): 
 

Tabelle 2: Darstellung der Eingriffsschwere anhand der Biotope 

Code Biotoptyp 

Bio-

topwert Wertstufe 

Intensität 

vorhaben-

bezog. 

Wirkun-

gen 

Erwartete 

Beein-

trächtigun-

gen 
 

 

AG2 

Sonstige Laubwald einheimischer 

Arten ohne dominante Art 13 hoch(4) 

keine/wird 

erhalten - 
 

HT3 

Lagerfläche, unversiegelt mit Nutz-

rasen 5 gering (2) hoch (III) eB 
 

HT3 Lagerfläche, geschottert 3 

sehr ge-

ring (1) hoch (III) eB 
 

 

Und zusätzlich folgenden erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere (eBS): 
 

1. Bodenversiegelung 

Bei Vorliegen von erheblichen Beeinträchtigungen besonderer Schwere ist es grundsätzlich 
notwendig, eine zusätzliche schutzgutbezogene Kompensation durchzuführen.  

Um den Kompensationsbedarf für die erheblichen Beeinträchtigungen zu ermitteln, wird zu-
nächst der Biotopwert im IST-Zustand ermittelt: 
 

Tabelle 3: Ermittlung des Biotopwertes vor dem Eingriff 
Code Biotoptyp BW/m² Fläche (m²) BW 

AG2 

Sonstige Laubwald einheimischer Arten ohne 

dominante Art 13 2.172,00 28236 

HT3 Lagerfläche, unversiegelt mit Nutzrasen 5 5461 27305 

HT3 Lagerfläche, geschottert 3 2.648,00 7944 

Gesamt:   10.281,00 63.485 

Damit hat der Planbereich im jetzigen Zustand einen Gesamtbiotopwert von 63.485 Wertpunk-
ten. Im Rahmen des Baus der Planung kommt es dann zu Versiegelung  

Daher ergibt der Biotopwert nach dem Eingriff ohne Kompensation folgendes Ergebnis: 
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Tabelle 4: Ermittlung des Biotopwertes nach dem Eingriff  

Code Biotoptyp BW/m² Fläche (m²) BW  

AG2 

Sonstige Laubwald einheimischer Arten 

ohne dominante Art 13 2.172,00 28236 
 

HW5 Brachfläche der Gewerbegebiete 7 2.164,20 15149,4 
 

HN1 Gebäude und sonstige versiegelte Flächen 0 5.944,80 0 
 

Gesamt:   10.281,00 43.385  

 

Somit hätte die Fläche des Baufensters nach dem Eingriff ohne Kompensation nur noch einen 
Biotopwert von 43.385 Wertpunkten. Damit ergäbe sich ein Kompensationsbedarf von 20.100 
Wertpunkten (63.485 – 43.385). Dieser Kompensationsbedarf muss extern gedeckt werden. 
Eine geeignete Fläche muss noch festgelegt werden. Dazu könnte zum Beispiel folgendes 
Vorgehen gewählt werden: 

 

Tabelle 5: Beispielrechnung Kompensationsfläche vor der Maßnahme 
Code Biotoptyp BW/m² Fläche (m²) BW 

HA0 

Acker, intensiv bewirtschaftet mit stark ver-

armter oder fehlender Segetalvegetation 6 6400 38400 

Gesamt:   6.400,00 38.400 

Der vor der Maßnahme vorliegende Acker hat 38.400. Wertpunkte. Im Rahmen der Kompen-
sation könnte zu einer mindestens mäßig artenreichen Glatthaferwiese entwickelt werden. 

Tabelle 6: Beispielrechnung  Kompensationsfläche nach der Maßnahme (Prognose) 
Code Biotoptyp BW/m² Fläche (m²) BW 

EA1 

Glatthaferwiese, mäßig artenreich (Time-Lag 

:1,25) 11 6400 58667 

Gesamt:   6.400,00 58.667 

 

Durch die Maßnahme erhöht sich der Biotopwert der Kompensationsfläche auf 58.667 Wert-
punkte.  Die Differenz entspricht 20.267 Wertpunkten. Dies deckt den Kompensationsbedarf 
von 20.100 Wertpunkten vollständig.  

 
 
4.13.1 Kompensationsmaßnahmen 
 
Maßnahme 1 (M1): Entwicklung einer mindestens mäßig artenreichen Glatthaferwiese 

Aus einem intensiv genutzten Acker soll eine mindestens mäßig artenreiche Glatthaferwiese 
entwickelt werden. Eine geeignete Fläche muss noch festgelegt werden. Dazu sollen folgende 
Maßnahmen erfolgen: 
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Nachfolgende Maßnahmenbeschreibung orientiert sich an den Empfehlungen von VAHLE 
(2015) und BIEDERMANN & WERKING-RADTKE (2008): 

 Einsaat: im ersten Schritt muss eine Einsaat mit regionalem Saatgut für die Entwick-
lung einer mäßig artenreichen Glatthaferwiese erfolgen. Das passende Saatgut (Kenn-
arten der Glatthaferwiese oder passende Saatgutmischung) kann entweder gekauft 
werden (z.B. Fa. Rieger-Hofmann – Region 9) oder von einer geeigneten Spenderflä-
che in der Nähe entnommen und auf die Zielfläche übertragen werden (Mahdgutüber-
tragung). Der Acker wird hierbei neu eingesät.  

 Mahd: Ein- bis zweischürige Mahd (Abstand zwischen den Schnitten mind. 2 Monate), 
frühestens ab 30.06., Schnitthöhe mind. 10 cm. Das Mahdgut darf nicht auf der Fläche 
verbleiben. 

 Düngung: Der Einsatz jegliches Düngers und Pflanzenschutzmitteln ist untersagt 
 Pflege: Striegeln mit Wiesenegge oder Wiesenstriegel im Frühjahr 
 Beweidung: kurze Beweidung mit max. 1 RGV/ ha vor dem ersten Aufwuchs im Früh-

jahr oder nach dem letzten Schnitt im Herbst möglich  
 Das Mulchen sowie der Umbruch der Flächen ist untersagt. 

Umsetzungszeitraum der Maßnahmen 

a) M1: In der auf den Baubeginn nachfolgenden Pflanzperiode  
 

 
4.14 Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebli-

che nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert  
oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen 

In nachfolgender Tabelle 7 sind alle empfohlenen Maßnahmen zusammengefasst: 
 
Tabelle 7: Zusammenfassung der empfohlenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnah-
men. 

Maßnahme Ziel Schutzgut Beeinträchtigung Beschreibung 

V1 Vermeidung 
Fauna (Vögel, 

Reptilien) 
Baubedingt 

Baubeginn im Winterhalbjahr (bis 
Anfang/Mitte März => vor Beginn der 

Brutzeit). In den dem Wald am 
nächsten gelegenen Bereichen be-

reits Anfang Oktober. 

V2 Vermeidung 
Fauna 

(Vögel und weitere 
Arten) 

Baubedingt 
Zügige Umsetzung der Baumaßnah-
men ohne längere Unterbrechungen 

V3 Vermeidung 
Fauna (Fleder-
mäuse, Vögel) 

Baubedingt 
Verzicht auf Nachtbaustellen und 

nächtlicher Beleuchtung der Baustel-
len. 
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V4 Vermeidung 
Fauna (Fleder-
mäuse, Vögel) 

Betriebsbedingt 
Verzicht auf nächtlicher Beleuchtung 

in Richtung Wald. 

V5 Vermeidung 
Fläche, zudem 

Nutzen für weitere 
Schutzgüter 

Anlagebedingt 
Beschränkung der baubedingten 

Flächenbeanspruchung auf ein Mini-
mum. 

 
V6 

 
Vermeidung 

Boden, zudem nut-
zen für weitere 

Schutzgüter 
Baubedingt 

Vermeidung von größeren Erdmas-
senbewegungen sowie von Verän-

derungen 
der Oberflächenformen. 

V7 Vermeidung Boden, Wasser Anlagebedingt 
Vermeidung von Bauarbeiten bei an-

haltender Bodennässe 

V8 Vermeidung Boden Baubedingt 

Vermeidung einer großflächigen Ver-
siegelung der Fläche durch Nutzung 
von Teilen der bereits bestehenden 
versiegelten Flächen und Rückbau 
der nicht benötigten bestehenden 

Versiegelung 

V9 Vermeidung Wasser/ Boden Baubedingt 

Ordnungsgemäßer Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen: Wäh-

rend der Durchführung der Bauarbei-
ten ist darauf zu achten, dass keine 
wassergefährdenden Stoffe (Öle, 

Treibstoffe, Fette etc.) in den Boden 
oder in das Grundwasser gelangen. 

V10 Vermeidung 
Wasser, zudem 

Nutzen für weitere 
Schutzgüter 

Baubedingt 
Sorgfältige Entsorgung von Restbau-

stoffen. 

V11 Vermeidung 
Kultur- und Sach-

güter 
Baubegdingt 

Baustopp beim Auftreten Archäologi-
scher Funde und Benachrichtigung 
der unteren Denkmalschutzbehörde 

M1 Kompensation  
Boden, zudem Nut-

zen für weitere 
Schutzgüter 

Anlagebedingt 
Entwicklung einer mindestens arten-

reichen Glatthaferwiese 

 
4.15 Planungsalternativen 

Auf das Aufzeigen anderweitiger Planungsmöglichkeiten wurde verzichtet, da es sich um eine 
Erweiterung von Betriebsflächen einer ansässigen Firma handelt. Sonstige Flächen in der Ge-
meinde weisen gleiche oder ähnliche Biotopfunktionen auf. 
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4.16 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Ver-
fahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind 

Beim Zusammenstellen der Angaben zu diesem Umweltbericht kam es bisher nicht zu Schwie-
rigkeiten. Eine Auflistung der verfügbaren und ausgewerteten Quellen ist auch der Referenz-
liste der Quellen zu diesem Umweltbericht zu entnehmen. 

Die angewendeten Verfahren sind allgemein anerkannt. Technische Defizite oder Schwierig-
keiten bei der Anwendung der Verfahren, die für die Ergebnisse der Umweltprüfung von Be-
deutung sein könnten, sind nicht bekannt. 
 
4.17 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung [Monitoring] 

der erheblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die 
Umwelt; 

Die Ausführung der notwendigen Ausgleichsmaßnahmen wird durch die Stadt erstmalig ein 
Jahr nach Fertigstellung der baulichen Anlagen durch eine Ortsbesichtigung überprüft. 
 
4.18 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 

nach dieser Anlage; 
Die vorliegende Bebauungsplanänderung soll die Entwicklung einer im Eifel-Maar Park ansäs-
sigen Firma ermöglichen. Der bisher als Lagerplatz genutzte Bereich soll entsprechend dem 
Flächennutzungsplan zum Bau einer Halle genutzt werden. Gleichwohl soll eine nachhaltige 
und geordnete städtebauliche Entwicklung gewährleistet werden und somit dem Grundsatz, 
nach sparsamen Umgang mit Grund und Boden, Rechnung getragen werden. 
 
Im Rahmen der Erfassung und Bewertung erheblicher Umweltauswirkungen, die mit der Auf-
stellung des Bebauungsplans vorbereitet werden, haben sich bisher keine wesentliche Beein-
trächtigungen für die Schutzgüter ‚Boden’, ‚Wasser’ sowie ‚Landschaft’ herauskristallisiert.  
Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Rahmen eines Fachbeitrags Naturschutz un-
ter Anwendung von anerkannten Beurteilungsmaßstäben bewertet und ist hier integriert.  
 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung und zum Ausgleich sind derzeit, wie folgt vor-
gesehen: 
• Auf die Beeinträchtigung der Schutzgüter ‚Boden’ und ‚Wasser’ kann der Bebauungs-
plan durch  
• die Festlegung von überbaubaren Flächen,  
• einer möglichst flächensparenden Bebauung unter Berücksichtigung der Nutzeran-

sprüche des Betriebs, 
• der wasserdurchlässigen Oberflächengestaltung von Zufahrten, Stellplätzen etc. 
reagieren. 
 
Um eine wirkungsvolle Einbindung der zu errichtenden baulichen Anlagen in das Landschafts-
bild erzielen zu können, sind die im Fachbeitrag Naturschutz genannten Ausgleichs- und Er-
satzmaßnahmen vollinhaltlich umzusetzen. 
  
Die Kompensation ist im weiteren Verfahren abschließend festzulegen.  
 
Aus umweltrelevanten Gesichtspunkten kann derzeit zusammenfassend festgehalten werden, 
dass unter Berücksichtigung und Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen eine 
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umweltverträgliche Planung ermöglicht wird, durch die keine erheblichen nachteiligen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten sind. 
 

Naturschutzfachliche Anforderungen an den Bebauungsplan 

Damit die zu erwartenden Auswirkungen keine umweltrelevanten Ausmaße annehmen (Mini-
mierung) oder unvermeidbare Zerstörungen von Natur und Landschaft durch Aufwertungen 
an anderer Stelle (Kompensation) ersetzt werden können, sind im nachfolgenden Bebauungs-
plan folgende Maßnahmen zu berücksichtigen:  

 Alle in Tabelle 7, Kapitel 4.14 genannten Maßnahmen 

 
4.19 Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibun-

gen und Bewertungen herangezogen wurden. 

Folgende Quellen wurden zusammenfassend für die im Umweltbericht enthaltenen Beschrei-
bungen und Bewertungen herangezogen: 

 Artdatenportal (http://map.final.rlp.de/kartendienste/index.php) 
 Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz 
 Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz: ALEX-

Informationsblatt 28 
 Landesamt für Wasserwirtschaft: Grundwasserbeschaffenheit 
 Landschaftsinformationssystem (LANIS) 
 LUWG RLP: Arten mit besonderen rechtlichen Vorschriften 
 Ministerium für Umwelt: Planung vernetzter Biotopsysteme 
 www.floraweb.de 
 www.geoportal-wasser.rlp.de 
 www.lgb-rlp.de 
 www.umweltatlas.rlp.de 
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5 ARTENSCHUTZRECHTLICHE BEWERTUNG DER PLANUNG GEMÄß  
§ 44 BNATSCHG  

 
5.1 Rechtliche Grundlagen 
Die FFH-Richtlinie 92/43/EWG und die Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG gehören zu den 
wichtigsten Beiträgen der Europäischen Union (EU) zum Erhalt der biologischen Vielfalt in 
Europa. Ziel ist es, einen günstigen Erhaltungszustand zu bewahren und die Bestände der 
Arten und deren Lebensräume langfristig zu sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU 
über die beiden genannten Richtlinien zwei Schutzinstrumente eingeführt: Das europäische 
Schutzgebietssystem „Natura 2000“ zum Habitatschutz sowie die Bestimmungen zum Arten-
schutz, welche neben dem physischen Schutz der Arten auch den Schutz deren Lebensstätten 
beinhalten und für alle Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie sowie für alle europäischen Vo-
gelarten gelten. Die Artenschutzregelungen gelten flächendeckend, auch außerhalb der NA-
TURA 2000-Gebiete, sofern die betreffenden Arten oder ihre Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
vorkommen. 
Die §§ 44 und 45 BNatSchG setzen die Natura-2000-Richtlinien, bezogen auf den Arten-
schutz, in nationales Recht um. Das Bundesnaturschutzgesetz unterscheidet zwischen beson-
ders und streng geschützten Arten. Letztere bilden eine Teilmenge der besonders geschützten 
Arten, sodass jede streng geschützte Art auch besonders geschützt ist.  
 
Streng geschützte Arten umfassen: 
1. Arten, die in der Artenschutzverordnung (BArtSchV) in Spalte 2 aufgeführt sind 
2. Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 
3. Arten, die im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 aufgeführt sind 
 
Besonders geschützte Arten umfassen: 
1. Alle streng geschützte Arten 
2. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang B der EG-VO Nr. 338/97 aufgeführt sind 
3. Europäische Vogelarten (nur wildlebende Arten) 
 
Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung im Rahmen von Planungsver-
fahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich aus den unmittelbar geltenden Rege-
lungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. § 44 Abs. 5 und 6 sowie § 45 Abs. 7 BNatSchG. 
Die Maßstäbe für die Prüfung der Artenschutzbelange ergeben sich aus den in § 44 Abs. 1 
BNatSchG formulierten Zugriffsverboten. 
 
Es ist verboten,  

 wildlebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, 
zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wildlebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

 wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
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aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstö-
ren. 

 
Eine Artenschutzprüfung kann dabei in drei Stufen erfolgen:  
 
In einer artenschutzrechtlichen Vorprüfung/Potenzialanalyse (Stufe I) wird geklärt, ob durch 
das Vorhaben artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können und welche Arten ggf. davon 
betroffen sind.  
 
Hierbei werden folgende Punkte abgefragt: 
 

 Liegt das Plangebiet im Verbreitungsraum planungsrelevanter Arten? 
 Liegen geeignete Habitatstrukturen für diese Arten vor? 
 Sind die Arten sensibel gegenüber den auftretenden Wirkfaktoren des Vorhabens? 

 
Für die im Rahmen der Abschichtung ermittelten relevanten Arten wird nachfolgend geprüft, 
ob bei der Umsetzung des Vorhabens, ggf. unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnah-
men, die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG tangiert werden. Ist dies nicht 
der Fall, ist das Vorhaben bezogen auf den Artenschutz zulässig und die artenschutzrechtliche 
Prüfung endet damit. 
 
Wenn unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen artenschutzrechtliche Konflikte 
nicht ausgeschlossen werden können, muss eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
(saP, Stufe II) erfolgen. Hierbei findet eine vertiefende Betrachtung der betroffenen Arten mit 
Geländebegehungen statt. Es werden entsprechend angepasste Vermeidungsmaßnahmen 
formuliert sowie ggf. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (sog. „CEF-Maßnahmen“) geprüft, 
die die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang gewährleisten sollen. 
 
Bei der saP werden die in Stufe I ermittelten im Untersuchungsgebiet vorkommenden und 
potenziell vorkommende Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und europäische Vogelar-
ten berücksichtigt. Ein potenzielles Vorkommen wird für jene Arten angenommen, die bislang 
zwar nicht nachgewiesen wurden, für welche jedoch geeignete Habitatbedingungen vorliegen. 
Arten, deren natürliches Verbreitungsgebiet nicht im Bereich des Vorhabens liegt (Zufallsfunde 
und Irrgäste) werden nicht berücksichtigt. Arten, die nicht im Wirkraum der Planung vorkom-
men und Arten, die keine Empfindlichkeit gegenüber den Wirkfaktoren aufweisen, können von 
einer genaueren Betrachtung ausgeschlossen werden. Der Wirkraum der Planung ist abhän-
gig von den vom Vorhaben ausgehenden Wirkfaktoren und den zu erwartenden Beeinträchti-
gungen. Zur Beurteilung des Wirkraumes muss zudem die individuelle Ausbreitungsfähigkeit 
der betroffenen Arten berücksichtigt werden. Für die im Rahmen der Abschichtung ermittelten 
relevanten Arten wird nachfolgend geprüft, ob bei der Umsetzung des Vorhabens, ggf. unter 
Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen, die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 
1-4 BNatSchG tangiert werden. Ist dies nicht der Fall, ist das Vorhaben bezogen auf den Ar-
tenschutz zulässig und die artenschutzrechtliche Prüfung endet damit. Führt das Vorhaben 
hingegen zum Eintreten der Verbotstatbestände, ist nachfolgend zu prüfen, ob vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (sog „CEF-Maßnahmen“) die ökologische Funktion der betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewährleisten können.  
 
Lassen sich Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG nicht verhindern, kommt 
die Anwendung der Ausnahmeregelung (Stufe III) nach § 45 Abs. 7 BNatSchG zum Tragen. 
Die Ausnahmeprüfung entscheidet dann darüber, ob das Vorhaben umgesetzt werden darf. 
Weiterhin besteht die Möglichkeit einer Befreiung gemäß § 67 BNatSchG, diese kommt jedoch 
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nur in sehr wenigen Einzelfällen unter bestimmten Voraussetzungen zum Tragen. 
 
Im aktuellen Verfahren befinden wir uns auf Stufe I, daher erfolgt nun zunächst eine 
artenschutzrechtliche Potenzialanalyse.  
 
5.2 Datengrundlage 
Zur Bewertung der Habitatausstattung des Untersuchungsgebietes erfolgte eine Begehung 
vor Ort.  
 
Für Informationen zu Artvorkommen wurde eine Abfrage des Raumes über ARTeFAKT (Hrsg.: 
Landesamt für Umwelt Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz) ausgeführt. 
Sollten Habitateignungen für betrachtungsrelevante Arten festgestellt werden, müssen weitere 
Untersuchungen erfolgen. 
 
5.3 Betroffene Schutzgebiete 
Das Plangebiet liegt lediglich im „Naturpark Vulkaneifel“ (NTP-7000-008). Dieses nennt keine 
Zielarten und ist daher hier nicht relevant.  
 
5.4 Bewertung der Planung gemäß § 44 BNatSchG 
Alle in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführten Tier- und Pflanzenarten sowie alle heimi-
schen europäischen Vogelarten gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie, die für das TK-25 Blatt Nr. 
5707 (Kelberg) unter ARTeFAKT (LfU) gelistet sind und/oder als Schutzgüter für die angren-
zenden NATURA 2000-Flächen aufgeführt werden, wurden durch den Vergleich ihrer Habi-
tatansprüche mit den im Untersuchungsraum vorhandenen Habitatstrukturen und Standortbe-
dingungen unter Berücksichtigung der vorhandenen Vorbelastung - Störwirkungen durch die 
Bewirtschaftung des Plangebietes sowie angrenzende Siedlungsbereiche - auf ihr potenzielles 
Vorkommen im Plangebiet hin überprüft. Unter ARTeFAKT gelistete Arten, die nicht im Wirk-
raum zu erwarten sind, werden im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. Für die potenziell 
vorkommenden Arten erfolgt eine artenschutzrechtliche Bewertung des Vorhabens, unter Be-
rücksichtigung ihrer Empfindlichkeit gegenüber auftretenden Wirkfaktoren. Die bestehende 
Vorbelastung wird ebenfalls berücksichtigt. Die weitere Darstellung erfolgt getrennt nach Ar-
tengruppen. Liegen innerhalb einer Artengruppe eine vergleichbare Betroffenheit und ähnliche 
Habitatansprüche vor, werden die entsprechenden Arten zusammenfassend behandelt. Hin-
sichtlich der bestehenden Vorbelastung (Störungen durch landwirtschaftlichen Verkehr und 
menschliche Nutzung) und der geringen anlage- und betriebsbedingten Störwirkung wird der 
Wirkraum hier auf die Planfläche und ggf. die unmittelbar anschließenden Flächen begrenzt. 

Säugetiere  

Unter den Säugetieren sind für das Messtischblatt 5707 die Arten Wildkatze (Felis sylvestris), 
Haselmaus (Muscardinus avellanarius), sowie Luchs (Lynx lynx) sowie neun Fledermausarten 
gelistet.  
 
Die Wildkatze ist in der Eifel vergleichsweise weit verbreitet. Da das Areal jedoch bereits in-
tensiv menschlich genutzt ist und die Wildkatze sehr menschenscheu ist, wird sie dieses Ge-
biet meiden. Die neue Planung stellt keine über das Status quo hinausgehende Belastung dar. 
Das selbe gilt für den noch selteneren und scheueren Luchs 
 
Die Haselmaus gilt als streng arboreale Art und präferiert unterholzreiche Laubwälder oder 
strauchreiche Waldränder. Bei ausreichender Diversität an Sträuchern können jedoch auch 
Hecken ohne Anbindung an den Wald als Sommerhabitat genutzt werden (JUŠKAITIS & 
BÜCHNER 2010).  Da im Bereich der Planung keine geeigneten Habitate vorkommen, die 
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nicht erhalten werden, wird ein Verlust von Ruhestätten ausgeschlossen. Die Verbotstatbe-
stände der Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) und der Zerstörung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) werden somit nicht tangiert, solange zu den Wald-
rändern bei der Planumsetzung ein ausreichender Abstand besteht. Aufgrund der intensiv vor-
genutzten genutzten Flächen liegt eine Vorbelastung mit Lärm vor, sodass bei einem Vorkom-
men der Art in angrenzenden Flächen ein Gewöhnungseffekt in Bezug auf den Bau angenom-
men werden kann, sodass hier nicht von erheblichen Störungen auszugehen ist. Über die Stö-
rempfindlichkeit liegen bislang kaum Daten vor, es wird jedoch angenommen, dass die Art lärm-
resistent sein kann (JUŠKAITIS & BÜCHNER 2010). Um die möglicherweise kurzzeitig eintretende 
Störung ruhender Haselmäuse bei den geplanten Bauarbeiten im Winter trotzdem so gering 
wie möglich zu halten, sollte ein Schutzabstand von 20 m zu potenziellen Winterquartieren bei 
den Bauarbeiten eingehalten werden (Runge et al. 2010). Winterquartiere befinden sich am 
Boden unter der Laubschicht, zwischen Baumwurzeln oder in Erdlöchern und Felsspalten. In-
nerhalb des Schutzstreifens ist darauf zu achten, bereits Anfang Oktober, also wenn die Brutzeit 
der Vögel beendet, aber die Winterschlafzeit noch nicht begonnen hat, mit den Bauarbeiten zu 
beginnen. 
 
Die für das Messtischblatt 5707 gelisteten Fledermausarten sind Bechsteinfledermaus (Myotis 
bechsteinii), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Großes Mausohr (Myotis myotis), Bart-
fledermaus (Myotis mystacinus), Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), Mückenfleder-
maus (Pipistrellus pygmaeus), Abendsegler (Nyctalus noctula), Zweifarbfledermaus (Vesper-
tilio discolor) und Braunes Langohr (Plecotus auritus). Das Vorkommen weiterer Fledermaus-
arten z.B. der Fransenfledermaus (Myotis nattereri), der Brandtfledermaus (Myotis brandtii), 
der Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii),  des Klein Abendsegler (Nyctalus leisleri) und 
der Teichfledermaus (Myotis dasycneme) im Umfeld ist wahrscheinlich.  
 
Unter den genannten Arten finden sich gebäudebewohnende Arten, baumhöhlenbewohnende 
Arten sowie Arten, die sowohl in Gebäuden als auch in Bäumen Quartier beziehen. Das Vor-
kommen von Quartieren der ubiquitären Zwergfledermaus ist in im Gewerbegebiet sehr wahr-
scheinlich, Großes Mausohr, Graues Langohr und ggf. auch Braunes Langohr, Wasserfleder-
maus, Brandt- und Bartfledermaus könnten dort ebenfalls potenzielle Quartiere vorfinden. Die 
umgebenden Wälder haben eine gute Quartiereignung für baumhöhlen und – spaltenbewoh-
nende Fledermausarten, Bechsteinfledermaus, Braunes Langohr, Wasserfledermaus, Bart- 
und Brandtfledermaus könnten dort z.B. vorkommen. Innerhalb der  Planfläche  gibt es jedoch 
keine Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse.  
 
Störungen durch Baulärm im Bereich potenzieller Quartiere sind unwahrscheinlich, da gebäu-
debewohnende Fledermausarten an laute Geräusche gewöhnt sind. Bei potenziellen Baum-
quartiere in Wäldern sieht es ähnlich aus. Unter der „worst case-Annahme“, dass sich Wo-
chenstubenquartiere am Waldrand befinden würden, wird der von HURST et al. (2016) emp-
fohlene Mindestabstand bei Windkraftanlagen von 200 m zu Wochenstubenquartieren zwar 
nicht eingehalten. Jedoch wird die Störwirkung des Vorhabens als geringer eingeschätzt als 
eine Windkraftanlage und eine starke Vorbelastung angenommen. Daher wird auch hier nicht 
von einer relevanten Störwirkung ausgegangen. 
 
Die Planfläche ist ein begrenzt geeignetes Nahrungshabitat für Fledermäuse. Einzelne Tiere 
könnten auf den Flächen jagen. Da jedoch im Umfeld viele gleichwertige und bessere Jagd-
habitate zu finden sind, wird dies nicht als essenziell angesehen und damit nicht vom Eintreten 
von Verbotstatbeständen ausgegangen.  Störungen im Bereich angrenzender potenzieller 
Jagdhabitate müssen jedoch durch die Vermeidung von Nachbaustellen ausgeschlossen wer-
den.  
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Die für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Säugetierarten werden vermutlich nicht 
oder nicht in erheblichem Maße von anlage-, bau- oder betriebsbedingten Wirkfaktoren 
tangiert. Eine verbotstatbeständliche Betroffenheit (das Eintreten der Verbotstatbe-
stände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG) ist unter Berücksichtigung von Vermei-
dungsmaßnahmen (Baubeginn im Winterhalbjahr, Vermeidung längerer Unterbrechun-
gen in der Bauphase, Vermeidung von Nachtbaustellen) nicht zu erwarten.  
 

Vögel 

 
Für das Messtischblatt 5707 werden in ARTeFAKT insgesamt 184 Vogelarten gelistet.  
 
Von den genannten Vogelarten können viele aufgrund mangelnder Habitateignung ausge-
schlossen werden, so z.B. an größere Gewässer gebundene Arten. Des Weiteren stellt das 
Plangebiet kein geeignetes Rastgebiet dar, da es unmittelbar am Siedlungsbereich liegt, stark 
anthropogen geprägt und vergleichsweise kleinflächig ist. Durch die Planung werden somit 
keine essenziellen Nahrungshabitate rastender Arten tangiert. 
 
Ein Vorkommen seltener und gleichzeitig störanfälliger Arten, wie z.B. dem Schwarzstorch 
(Ciconia nigra), kann aufgrund der Siedlungsnähe ausgeschlossen werden, ebenso Arten mit 
speziellen Habitatansprüchen (Arten von Sonderstandorten). 
 
Weiterhin können Brutvorkommen von Waldarten (z.B. Waldschnepfe (Scolopax rusticola), 
Schwarzspecht (Dryocopus martius), Raufußkauz (Aegolius funereus), Mittelsprecht 
(Dendrocopus medius) etc.) sowie von empfindlichen Gebüsch- und Baumbrütern (z.B. Baum-
falke (Falco subbuteo) aufgrund mangelnder Habitateignung ausgeschlossen werden oder 
von einem Gewöhnungseffekt ausgegangen werden. Die angrenzenden Waldgebiete stellen 
hingegen geeignete Habitate dar, hier liegt jedoch ein ausreichender Abstand zur Vermeidung 
von Störungen vor bzw. es wird von einem Gewöhnungseffekt ausgegangen.  
 
Arten reich strukturierter oder grünlandreicher, extensiver Halboffen- bis Offenlandschaften 
(Braunkehlchen (Saxicola rubetra), Neuntöter (Lanius collurio), Raubwürger (Lanius 
excubitor), etc.) finden keine geeigneten Habitate vor, insgesamt ist die Planfläche zu intensiv 
genutzt, ihr Vorkommen kann vor allem hinsichtlich der siedlungsnahen Lage ausgeschlossen 
werden, da die genannten Arten sehr störempfindlich sind.  
 
Die Planfläche kann Bestandteil des großräumigen Nahrungshabitats verschiedener Greifvo-
gelarten (z.B. Wespenbussard (Pernis apivorus), Mäusebussard (Buteo buteo), Habicht (Ac-
cipiter gentilis), Rotmilan (Milvus milvus), Schwarzmilan (Milvus migrans) oder Turmfalke 
(Falco tinnunculus)) sein. Aufgrund der guten Habitateignung der unmittelbar angrenzenden 
Flächen ist hier jedoch nicht von einem essenziellen Verlust auszugehen.  
 
Ein Vorkommen von Bodenbrütern, wie zum Beispiel der der Feldlerche (Alauda arvensis), im 
Bereich der Planung kann ausgeschlossen werden, da die Fläche wiederum zu siedlungsnah 
ist und die Habitatstruktur nicht ihren Ansprüchen entspricht. Nach BAUER et al. (2005b) be-
vorzugt die Feldlerche offenes Gelände mit freiem Horizont und niedrige sowie abwechslungs-
reiche Gras- und Krautschichten. Die Siedlungsdichte nimmt mit der Anwesenheit hochragen-
der Einzelstrukturen (Einzelhäuser, -bäume und –masten, Gebüsch- und Baumreihen) ab. 
Waldbereiche werden komplett gemieden. Zudem meidet die Feldleche Hänge mit über 15° 
Gefälle. Aufgrund der Tatsache, dass Feldlerchen einen Abstand von mindestens 100 m zu 
Straßen und Bebauung einhalten und zudem Hänge meidet, stellt das Plangebiet kein optima-
les Bruthabitat dar. Vorsorglich bzw. im Hinblick auf ein mögliches Vorkommen von 
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Bodenbrütern in benachbarten Flächen, sollte der Baubeginn zur Vermeidung von Störungen 
im Winter bzw. vor Beginn der Brutsaison erfolgen. 
 
Unter den in Gehölzen oder an bzw. in Gebäuden brütenden Vogelarten sind, bedingt durch 
die Vorbelastung und die gegebene Ausprägung, vorrangig die weit verbreiteten und an die 
menschliche Nutzung angepassten Arten zu erwarten (Amsel (Turdus merula), Elster (Pica 
pica), Blaumeise (Parus caeruleus), Bluthänfling (Carduelis cannabina), Buchfink (Fringilla co-
elebs), Dorngrasmücke (Sylvia communis), Fitis (Phylloscopus trochilus), Gartengrasmücke 
(Sylvia borin), Grünfink (Carduelis chloris), Heckenbraunelle (Prunella modularis), Klapper-
grasmücke (Sylvia curruca), Mönchsgrasmücke (Sylvia curruca), Zaunkönig (Troglodytes tro-
glodytes), Rotkehlchen (Erithacus rubecula), Kohlmeise (Parus major), Haussperling (Passer 
domesticus), Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), etc.). Eine Störung von in den angren-
zenden Bereichen brütenden Vogelarten ist unwahrscheinlich, da durch die bestehende Be-
bauung und Verkehr ein Gewöhnungseffekt vorhanden ist. Vorsorglich sollten die Bauarbeiten 
dennoch vor Brutbeginn erfolgen. Eine Störung dieser und von in den angrenzenden Berei-
chen brütenden Vogelarten kann weitgehend ausgeschlossen werden, da durch die Lage im 
Siedlungsbereich ein Gewöhnungseffekt vorhanden ist. Vorsorglich müssen die Bauarbeiten 
vor Brutbeginn im Herbst oder Winter erfolgen. Im nahen Umfeld liegen ausreichende Aus-
weichmöglichkeiten vor.  
 
Die Planflächen können grundsätzlich ein Nahrungshabitat für Individuen der genannten Arten 
darstellen. Da im Umfeld jedoch gleichwertige und bessere Nahrungshabitate vorhanden sind, 
wird nicht von einem Verlust essenzieller Nahrungshabitate ausgegangen. Baubedingt können 
zudem vorübergehend Störungen in benachbarten Nahrungsgebieten auftreten (v.a. durch 
Lärm und visuelle Effekte). Durch den Siedlungsverkehr liegt jedoch ein Gewöhnungseffekt 
vor. Nahrungsgäste können den Störungen ausweichen und angrenzende Flächen aufsuchen.  
 
Anlage-, bau- und betriebsbedingte Störungen erreichen, außer bei den an die menschliche 
Nutzung angepassten Arten, die Erheblichkeitsschwelle nicht. Eine vorhabensbedingte Ver-
schlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Populationen der vorkommenden Arten 
kann ausgeschlossen werden. Bei den an die menschliche Nutzung angepassten Arten kann 
durch Vermeidungsmaßnahmen (Baubeginn außerhalb der Brutsaison,  keine längeren Bau-
unterbrechungen) eine vorhabensbedingte Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lo-
kalen Populationen der vorkommenden Arten vermieden werden. 
 
Eine betriebsbedingte Zunahme des Kollisionsrisikos durch Baumaschinen ist aufgrund des 
Meidungs- und Fluchtverhaltens für die Artengruppe der Vögel nicht zu erwarten. 
Der Beginn der Bauarbeiten muss vor der Brutsaison erfolgen. Durch den frühen Baubeginn 
mit Baulärm und Aktivität vor der Brutsaison werden potenziell brütenden Vögel vor der Brut 
vergrämt und ein Verlassen von bereits angebrüteten Nestern kann vermieden werden. 
 
Die für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Vogelarten werden nicht oder nicht in er-
heblichem Maße von anlage-, bau- oder betriebsbedingten Wirkfaktoren tangiert. Eine 
verbotstatbeständliche Betroffenheit (das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG) ist unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen 
(Baubeginn im Winterhalbjahr, Vermeidung längerer Unterbrechungen in der Bauphase, 
Vermeidung von Nachtbaustellen) nicht zu erwarten. 
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Reptilien 

 
Unter den Reptilien wird als FFH Anhang IV-Arten die Zauneidechse (Lacerta agilis) für das 
Messtischblatt 5707 gelistet.  
 
Die genannten Arten können bei geeigneter Lebensraumausstattung fast überall vorkommen. 
Entscheidende Habitatelemente wie Trockenmauern, Lesesteinhaufen, Rohböden, Geröll, 
sonnenexponierte Felsen, Böschungen, Magerbiotope, Wildgärten, Totholz oder Altgras in 
ausreichendem Maße fehlen jedoch.  Daher wird von einem Vorkommen der Arten und Verlust 
essenzieller Lebensräume nicht ausgegangen. 
 
Die für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Reptilienarten werden nicht oder nicht in 
erheblichem Maße von anlage-, bau- oder betriebsbedingten Wirkfaktoren tangiert. Eine 
verbotstatbeständliche Betroffenheit (das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 
Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG) ist nicht zu erwarten. 
 

Amphibien 

Für das Messtischblatt 5707 werden die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans), die Kreuz-
kröte (Bufo calamita) und der Kammmolch (Triturus cristatus) unter den FFH Anhang IV-Arten 
aufgeführt.  

Auf der Planfläche selbst gibt keine Gewässer und auch im näheren Umfeld der Planung gibt 
es geeigneten keine Gewässer.  

Von einem Vorkommen der Art und Verlust essenzieller Lebensräume wird somit nicht aus-
gegangen.  

Die für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Amphibienarten werden hinsichtlich der 
Habitatausstattung im Wirkraum der Planung nicht erwartet. Eine verbotstatbeständli-
che Betroffenheit (das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 
BNatSchG) ist nicht zu prognostizieren.  

 

Fische und Rundmäuler 

In ARTeFAKT wird die Groppe (Cottus gobio) gelistet. Da keine Gewässer im Planungsraum 
vorliegen, kann das Vorkommen ausgeschlossen werden. 

Ein Vorkommen der für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Fische uns Rundmäuler 
im Wirkraum der Planung kann durch das Fehlen von Gewässern ausgeschlossen wer-
den. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG kann 
ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden. 

 

Crustacea 

In ARTeFAKT werden für das Messtischblatt 5707 (Kelberg) keine Arten gelistet. Da keine 
Gewässer im Planungsraum vorliegen, kann das Vorkommen zudem ausgeschlossen werden. 
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Ein Vorkommen der für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Crustacea  im Wirkraum 
der Planung kann durch das Fehlen von Gewässern ausgeschlossen werden. Das Ein-
treten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG kann ohne weitere 
Prüfung ausgeschlossen werden. 

 

Weichtiere 

Für das Messtischblatt 5707 werden keine FFH-Anhang-II Arten aufgeführt. Da keine Gewäs-
ser im Planungsraum vorliegen, kann das Vorkommen zudem ausgeschlossen werden. 

Die für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Weichtiere können ausgeschlossen wer-
den. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann 
ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden. 

 

Insekten  

Für das Messtischblatt 5707 werden der Skabiosen-Scheckenfalter (Euphydrias aurinia) und 
die Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis) als FFH Anhang II- und IV-Arten gelistet.  
 
Der Lebensraum des Skabiosen-Scheckenfalters besteht aus blütenreichen Magerrasen und 
Feuchtwiesen. Bevorzugt werden lückige kurzrasige Vegetationsbestände. All dies kommt im 
Plangebiet nicht vor.  
 
Die Große Moosjungfer dagegen lebt entlang von Gewässern. Auch ihr Vorkommen kann aus-
geschlossen werden. 
 

Ein Vorkommen der für das Messtischblatt 5707 aufgeführten Insekten im Wirkraum 
der Planung kann durch das Fehlen von geeigneten Habitaten ausgeschlossen werden. 
Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 BNatSchG kann ohne 
weitere Prüfung ausgeschlossen werden. 

 

Farn- und Blütenpflanzen 

Für das Messtischblatt 5707 werden in ARTeFAKT keine geschützten Arten aufgeführt.  

Für das Messtischblatt 5707 werden keine Farn- und Blütenpflanzen aufgeführt. Das 
Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG kann ohne weitere 
Prüfung ausgeschlossen werden. 

 

5.5 Fazit der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse 
 

Abschließend lässt sich für die im Planungsgebiet für alle potenziell vorkommenden beson-
ders und/oder streng geschützten Arten unter Berücksichtigung einzelner vorsorglicher Ver-
meidungsmaßnahmen keine oder keine erhebliche und somit verbotstatbeständliche Beein-
trächtigung prognostizieren. Insgesamt liegt aufgrund der bestehenden anthropogenen Nut-
zung für die meisten Arten keine Habitateignung vor. Von einigen Arten kann das Gebiet zwar 
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zur Nahrungssuche aufgesucht werden, von einem essenziellen Nahrungshabitat ist hier je-
doch nicht auszugehen. Das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-4 
BNatSchG kann für diese Arten ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden.  
 
Vorsorglich wird im Hinblick auf mögliche Brutvorkommen von Vögeln, Wochenstubenvor-
kommen von Fledermäusen im Umfeld der Planung zur Vermeidung von Störungen während 
der Jungenaufzucht ein Baubeginn im Herbst/ Winter (zwischen Oktober und März) sowie 
eine Durchführung der Baumaßnahmen ohne längere Unterbrechungen empfohlen. Für die 
Haselmäuse muss in den dem Wald am nächsten gelegenen Bereichen der Bau bereits An-
fang Oktober beginnen. Zur Vermeidung von Störungen an Ruhestätten/Schlafplätzen von 
Vögeln sowie in Jagdhabitaten verschiedener Fledermausarten wird zudem ein nächtlicher 
Baustopp empfohlen.  

 
Dieser Umweltbericht mit integriertem Fachbeitrag und Potentialanalyse zu streng geschütz-
ten Arten ist Bestandteil der Bebauungsplanänderung der Stadt Ulmen, ‚Eifel-Maar-Kaserne, 
Teilbereich Gewerbepark‘ – 1. Änderung und Erweiterung’ 
 
Ulmen, den  
 

(S) 
 
 
    Thomas Kerpen 
    Stadtbürgermeister 
 
 
 


